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Genehmigt laut Bescheid der Direction de l'Information, Section du Vorarlberg, vom 10, August 1946 unter Nr. 173

Verlautbarung Pferdevorführung
2

Alle ehemaligen Kraftfahrzeugbesitzer des Bezirks Feldkirch, Auf Grund des Beschlusses der Vorarlberger Landesregie¬
deren Fahrzeug durch die französische Besatzung beschlagnahmt rung vom 8. April 1947 werden zum Ausgleich des Pferde
wurde, werden aufgefordert, die ihnen hiefür ausgestellten Re¬ bedarfs im Lande in allen Gemeinden des Landes die Pferde

quisitionsscheine mit einer fünffachen Rechnung (einmal franzö¬ bestände überprüft und gegebenenfalls nach § 6 der Pferdever
sisch und viermal deutsch) beim zuständigen Requisitionsbürc kehrsordnung, BGBl. 134/46, Pferve zur Ablieferung in Vor
(Dornbirn oder Feldkirch) zwecks Liquidierung einzureichen. merk genommen.
Es wird darauf hingewiesen, daß eine nochmalige Aufforderung Zu diesem Zwecke werden alle Pferdebesitzer und Pferde¬
nicht erfolgen wird 1542 halter aufgefordert, sämtliche Pferde und Maultiere jeden Al¬

ters und jeder Qualität am Samstag. den 17. Mai, vorzufüh¬Feldkirch, im April 1947
en, und zwar:Bezirkshauptmannschaft Feldkirch, Requisitionsbürc

2. Bezirk und Ebnit: Gasthaus „Löwen", Hatlerdorf, 8 Uhr
vormittags;

und 3. Bezirk: Gasthaus „Sonne", Eisengasse, 9 Uhr
vormittags;Stempelpflichtige Eingaben

4. Bezirk: Gasthaus „Hirschen", Haselstauden, 11 Uhr vor¬
Am 13. Oktober 1946 ist das Gebührengesetz 1946 in Kraf¬ mittags.

getreten. Das Gemeindeamt sieht sich veranlaßt, auf die Ein¬ Nicht vorgeführte Pferde werden in erster Linie für eine
haltung der in diesem Gesetze erlassenen Bestimmungen hinzu¬ Ablieferung in Aussicht genommen.
weisen, da bei sämtlichen stempelpflichtigen Eingaben, die un¬ Die von der Bauernkammer dazu bestimmte Kommissiongestempelt eingebracht werden, von einer sachlichen Erledigung

wird die wirtschaftliche Notwendigkeit der vorhandenen Pferde
in der Regel abzusehen ist

überprüfen. Es wird pünktlicher Auftrieb der Pferde erwartet,Zur Entrichtung der Stempelgebühren sind verpflichtet: damit die Tagesarbeit der Pferdehalter keine unnötige Ver

zögerung erleidet und anderseits die Kommission ihr Pro¬Bei Eingaben, deren Beilagen und den die Eingaben ver¬
gramm einhalten kann.tretenden Protokollen sowie sonstigen gebührenpflichtigen

Protokollen derjenige, in dessen Interesse die Eingabe ein¬ 1599 Der Bürgermeister: Dr. G. A. Moosbruggen
gebracht oder das Protokoll verfaßt wird.
Bei amtlichen Ausfertigungen und Zeugnissen derjenige,b)
für den oder in dessen Interesse diese ausgestellt werden Eröffnung der Stadtbücherei

Bei Amtshandlungen derjenige, in dessen Interesse die
Amtshandlung erfolgt. Die Stadtbücherei wird am Montag, den 12. Mai, nach
Für Eingaben von Privatpersonen (natürlichen oder ju¬ mehr als zweijähriger Unterbrechung wieder geöffnet. Zu den

ristischen Personen) an Organe der Gebietskörperschaften in bereits früher im Besitze befindlichen Büchern sind noch wert¬
volle Bände aus einer Schweizer Spende hinzugekommen.Angelegenheiten ihres öffentlich=rechtlichen Wirkungskreises, die

die Privatinteressen der Einschreiter betreffen, ist für jeden Bo¬ Die Bücher werden in der Regel nur an Personen abge
gen eine feste Gebühr von S 2.— zu entrichten, geben, die in Dornbirn ihren Wohnsitz oder Arbeitsplatz haben

Für Beilagen, das sind Schriften und Druckwerke aller Art Die Lesefrist beträgt vierzehn Tage, für wissenschaftliche
wenn sie einer gebührenpflichtigen Eingabe (einem Protokoll) Bücher vier Wochen und kann bei rechtzeitigem Ansuchen um
beigelegt werden, ist für jeden Bogen eine feste Gebühr von weitere vierzehn Tage verlängert werden. Die Leihgebühr be
50 Groschen zu entrichten. trägt für jedes Buch und für die Lesefrist von vierzehn Tagen

(bzw. bei wissenschaftlichen Werken vier Wochen) 20 Groschen.Für Zeugnisse, das sind Schriften, durch die persönliche
Wird das entlehnte Buch mit Ablauf der EntlehnungsdauenEigenschaften oder Fähigkeiten oder tatsächliche Umstände be
nicht zurückgestellt, so ist für jede Woche Terminüberschreitungkundet werden, ist für jeden Bogen eine feste Gebühr von S 2.—

ein Betrag von 50 Groschen zu entrichtenzu entrichten.
Ausgabe= und Rückgabezeiten: Jeden Montag und Don¬Im übrigen wird auf die Bestimmungen des Gebühren¬

nerstag von 18—20 Uhr. (Sind diese Tage gesetzliche Feiertagegesetzes 1946 verwiesen.
findet keine Ausgabe, bzw. Rücknahme statt.)so1594 Der Bürgermeister: Dr. G. A. Moosbrugger
Ort: Altes Rathaus, Zimmer Nr. 5 (Parterre),

Der Bürgermeister: Dr. G. A. Moosbrugger1593

Sennereibürstenbestellung
Die Alpmeister werden ersucht, den Bedarf an Sennerei¬ Platzkonzer

bürsten für den kommenden Alpsennereibetrieb im neuen Rat¬
Am Sonntag, den 11. Mai 1947, gibt die Harmoniemusil

haus, Zimmer Nr. 27, anzumelden. Käsetücher und Käsereifen
„Konkordia", Lustenau, ein Standkonzert von 11 bis 12 Uhrowie Labpulver können bei der Großmolkerei bestellt und be¬

1570auf dem Rathausplatz in Dornbirn.1596zogen werden.


